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A N F R A G E von Prof. Katharina Prelicz-Huber (Grüne, Zürich), Eva Torp (SP, Hedin-

gen) und Ralf Margreiter (Grüne, Zürich) 
 
betreffend Umzonungsabsichten auf dem Uetliberg 
________________________________________________________________________ 
 
 
Mit seinem Entscheid vom Frühsommer 2005 hat der Regierungsrat den Rekurrentinnen und 
Rekurrenten Recht gegeben, dass das Freiluftkino auf dem Uetliberg-Kulm nicht zonenkon-
form ist und damit nicht stattfinden darf. Das Gebiet auf dem Kulm liegt heute in der Land-
wirtschaftszone. 
 
Dem Vernehmen nach (gemäss NZZ-Artikel und Bericht im Radio DRS, Regionaljournal) soll 
das Gebiet nun von der Landwirtschafts- in eine Freihaltezone umgezont werden. Pikant da-
ran ist, dass damit das umstrittene Freiluftkino auf dem Uto Kulm zonenkonform durchgeführt 
werden könnte. 
 
 
Wir bitten den Regierungsrat deshalb um die Beantwortung folgender Fragen: 
 
1. Stimmt es, dass das Gebiet auf dem Uto Kulm von der Landwirtschafts- in die Freihalte-

zone umgezont werden soll?  
 

2. Wenn ja, wer hat die Initiative dazu ergriffen und wie ist das weitere Vorgehen?  
 

3. Was sind die Gründe für die Umzonung und welches Gebiet auf dem Uetliberg würde es 
betreffen?  
 

4. Würde diese Umzonung nicht eine Richtplanänderung bedingen, die der Kantonsrat 
verabschieden müsste? Wenn ja, wann wird dem Kantonsrat der Antrag vorgelegt?  
 

5. Teilt der Regierungsrat die Auffassung, dass mit der Umzonung der Rekursentscheid 
umgangen werden soll, der das Freiluftkino in der Landwirtschaftszone verbietet, in der 
Freihaltezone aber erlauben würde?  
 

6. Im Regionaljournal wurde davon gesprochen, dass der Uetliberg zu einem Erholungs-
gebiet werden soll. Was versteht der Regierungsrat unter einem Erholungsgebiet?  
 

7. Hat in einem ’Erholungsgebiet Uetliberg’ ein Freiluftkino Platz? Wenn ja, in welcher 
Grösse und auf welchem Gebiet des Uto Kulms? 

 
 Prof. Katharina Prelicz-Huber 
 Eva Torp 
 Ralf Margreiter 
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